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SCHREIBEN DER AUF DER JAHRRECHNUNG ZU BADEN VERSAMMELTEN TAGSAT¬

ZUNGSGESANDTEN1 DER EIDG. ORTE AN KAISER [LEOPOLDI . ]

EA VI 2 , 479 Zeile 24 - 26

"Wir Zweifflen gar nit 3 Es werde Ewer Kayserliche Mayestät das Wenige Schrei¬

ben , so an dieselbige unsere allerseits HH. undt obere under dem 29 . Maii St . V.

nechst verwichen mit höchstem Respect umb Widerabstellung des iüngst von dem

Schwäbischen Crais auch auf die Eydtgen . inn - undt ausser das Röm. Reich ge¬

hende Währen Verlegten imposto oder Zohls äbgehen lassen , wohl überbracht wor¬

den sein . Wan uns aber bis dahin keine andtworth eingelangt , undt eine solche

neüwerliche auflag ie mehr undt mehr beschwerlich undt unleidenlicher vorfal¬

let , seindt wir benöthiget worden , zue Ewer Kayserl . Mayestät nachmählen unse¬

ren demuetigsten Recurs zue nemmen , undt deroselben unsere beschwemuss ange-

legenlichst vorzuestellen.

Wir wollen nit widerholen , das , wan gleichschon die unnerschwingenliche Kriegs-

kösten [ - Krieg zwischen Frankreich und u . a . Oesterreich - ] diser imposto Ver¬

ursachet , Jedoch deswegen kein Neutraler Standt , undt zwar ein solcher welcher

nit allein bey gegenwertigen , sondern vilen vorgehenderen Zeithen so wohl

Ewer Kayserl . Mayestät Vor Erblanden [= Vorderösterreich ] als denen benachpar-
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ten Reichsständt undt Stätten ie nach der Beschaffenheit der Zeithen ansehen-

liche dienst erzeigt hat , ia der Zeith gegen denen benachparten Oesterreichi-

schen Stätt undt Vor Erblanden , auch über die Erbeinigungspflicht erstattet,

mit dergleichen anlagen beschwerth werden soldten.

Wir wollen auch nit reden von denen schädlichen consequenzen , welche diser

imposto nach sich ziehen , undt was für grosse confusion in dem gemeinen Eydt-

gen . Comercio (welches ohne das von dem Commissariat empfindtlich angefochten)

verursachen möchte , Sonder lassen Ewer Kayserl . Mayestät Judicio mit höchstem

Respect zue bedenckhen , ob ein solches , wie nit weniger die spähr - undt Häm-

mung des freyen Commercii undt Früchten Kauffs bey so bewandten dingen beste¬

hen möge.

Ersuechen demnach Ewer Kayserl . Mayestät demuetigst sich gnedigst zue erinne¬

ren , das nit allein die von seithen lobl . Eydtgnoschafft dero HH. Ministris

ausgehändigte Erklährungen auf die gebührende Reciprocation gestelt , sonder

von Ewer Kayserl . Mayestät selbsten getröstet worden seye , undt demme nach die

gnedigst befelch ergehen lassen wolle , dass diser imposto als eine von dem

Röm. Reich zue vor niemahlen erhördte sach undt Neüwerung wider abgestelt , in

den alten stand gesezt , undt der freye Kauff der fruchten undt Commercii würck-

lich geöffnet werde . Massen wir solches alles Ewer Kayserl . Mayestät Extra Or-

dinari Abgesandten [Franz Niklaus , Baron von N e v e u] auch mundtlich re-

praesentiert haben . Gleich wie von Ewer Kayserl . Mayestät . . . wir die . . .

willfahr ganz begirig erwarthen , also wird selbige nit allein die guete Nach-

parschafft undt Verstandtnus zur ferneren fortsezung bevestnen sondern Anlass

geben , bey Jeder Vorfallenheit unsere dienstwilligkeit hingegen zue bezeügen,

die Ewer Kayserl . Mayestät wir von dem Bimmel die Völle aller glückhseelig-

kheit anwünschen " .

1 ) s . EA VI 2 , 476 (Nr . 259 ) . Beat Kaspar  Zurlauben war dabei einer
der Zuger Tagsatzungsgesandten.

Kopie , wohl aus der Kanzlei der Grafschaft Baden.
AH 87 , 158a - 159 - Blatt 159 r  leer
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